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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1985

Norm

StGB §70

StGB §148

Rechtssatz

Beim Begri2 der Gewerbsmäßigkeit kommt es gerade (auch) bei betrügerisch herausgelockten Vermögenswerten auf

die Art und den Erfolg ihrer späteren Verwendung nicht an. Die Motivation, aus den Einnahmen Schulden abzudecken

oder überhaupt damit eine Notlage zu beseitigen oder zu entschärfen, sodaß dem Täter von der Betrugsbeute

"überhaupt nichts bleibt", steht der Annahme der Gewerbsmäßigkeit nicht entgegen.
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